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von Heidelberg bis Hirschhorn beauftragten Jnsur-
gentendivision Becker abzuwehren, die am 15. Juni
nur vorübergehend eingegriffen hatte und durch
die Kurhessen nach Heddesbach zurückgetrieben
worden war. Becker eröffnete, nachdem gegen

Mittag kleinere Vorstöße seiner Scharen leicht
abgewiesen worden waren, am Nachmittage den

Hauptangriff mit großer Heftigkeit, wurde aber,
nachdem die mecklenburgischen Geschütze eingegriffen
halten, zurückgeschlagen. Abends erneuerte Becker
den Angriff mit Artillerie, sah sich aber, trotzdem
Schloß und Stadt in Brand geraten waren, zum

Rückzüge aus Neckargemünd genötigt.
Fortsetzung folgt)

Unvergängliches ans Altheffen. &gt;
Von Karl Pr es er.

Das Urteil der Hessen selbst ist doch
in erster Linie zu brachten.

Röth und von Stamsord.

Schon vor längerer Zeit kam mir in einer der

angesehensten politischen Wochenschriften ein Artikel
zu Händen, der die Überschrift trug: „Beachtens

werter Lesestoff", und ich würde seinem Inhalte
gern alsbald näher getreten sein, hätte ich nicht
erwartet, dem Punkte meines Interesses bald wieder
zu begegnen und dann zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Der Gegenstand meines Interesses
erschien denn auch wirklich bald wieder und zwar,'
wie seit Jahren, ohne dem Reiche der Gedanken
besonders weh zu tun. Es wurde einfach der Sache

eine pikante, für den Lesestoff paffende Zurichtung
gegeben und die Frucht der Gedanken dann prüsungs-

los als vollkommenste Wahrheit bezeichnet, während
sie für den prüfenden Geist nichts anderes war und
ist, als eine schrecklich grobe, historische Unwahrheit,
die längst schon hätte begraben sein sollen. Der
hier in Bezug genommene Artikel betrifft die Schrift:
„ A u s st ü r m i s ch e r Z e i t. Ein Soldatenleben vor

hundert Jahren. Nach den Tagebüchern und Aus
zeichnungen des weiland kurhessischen Stabs-Kapitäns
im Leibdragoner-Regiment L. W. von Conrady

herausgegeben von W. von Conrady, Haupt

mann und Platzmajor in Hannover. (Berlin 1907.)"

Es handelt sich also hier um das Buch eines
weiland hessischen Offiziers, aus dem wir nicht gerade
Kriegsgeschichte gewinnen, sondern einem Soldaten
leben näher treten sollen, wie es sich vor etwa hun

dert Jahren entwickelte. Das ist freilich ein bißchen
lange her, aber es muß zugegeben werden, daß in
dieser Beziehung das Buch noch heute des Interessanten
genug erzählt, um die Ehre zu haben, als „beachtens
werter Lesestoff" bezeichnet zu werden. Und das

geschehe denn auch hier, jedoch unter Ausschluß einiger
Punkte, die den hessischen Leser zu einer Berichtigung
auffordern, im Grunde auch mit dem Leben des Ver-

*) Trotzdem wir über diese Materie schon wiederholt
Veröffentlichungen brachten, geben wir dem Aufsatz unseres
verehrten Mitarbeiters gern Raum, der ja den .Soldaten
handel auch in einer Monographie behandelte.

faffers gar nichts zu tun haben. Ich meine die
immer und immer wiederkehrende uralte Geschichte

des „seinerzeit an England abgegebenen hessischen
Hülsskorps von 12 000 Mann", die L. W. von Con

rady in sein „Soldatenleben" mit einbezog.
Der Verfasser ist geboren drei Jahre vor dem

Auszug dieses Hülsskorps und wurde ein Jahr nach
dessen Rückkehr in das Kasseler Kadettenkorps aus
genommen, weil ihm, wie es in der Einleitung

heißt, sein Vater, der fürstlich Bentheimscher Re
gierungspräsident war, „eine paffende Erziehung
nicht geben konnte" Nach einem Aufenthalte von

sechs Jahren verließ er dann, gut befähigt, das
hessische Kadettenhaus, trat 1791 als Fähnrich in

das hessische Leibdragoner-Regiment ein und wurde
in diesem Regimente im Jahre 1795 zum Unter

leutnant befördert.
Bis in das 22. Lebensjahr also hatte der junge

Mann, wie es in der Natur der Dinge lag, sein

Leben ausschließlich unter seinesgleichen verbracht
und, was das Wichtigste an der Sache ist, zu einer

Zeit, wo in den militärischen Kreisen der ameri

kanische Feldzug noch Hauptgegenstand der Unter
haltung und des Studiums war. Ist das richtig,

und das ist wohl keine Frage, so war natürlich
jedem Offiziere die Natur des neuen Traktates genau

bekannt, und alle konnten sich leicht davon überzeugen,

daß dieser Vertrag im Vergleich mit einer Reihe
älterer Verträge nichts Neues war, nicht Neues in

Hessen, nichts Neues in Deutschland, namentlich aber,
daß er kein Kaufvertrag war, wie denn überhaupt

die Soldgebungen keine Menschenverkäuse waren.

Nichtsdestoweniger spricht der junge hessische Offizier
(S. 17) von verkauften hessischen Soldaten, als
wäre ein solcher Menschenverkaus, wenn überhaupt

möglich, nichts anderes gewesen als ein fürstliches
Bereicherungsgeschäst, und Landgraf Friedrich be
kommt daneben noch den Treff der Verkauf von

Soldaten habe ihm „nicht nur wenig kosten dürfen,
sondern im Gegenteil recht viel einbringen müssen".
Die hessischen Truppen aber werden dabei vorge
führt, wie sie ihre Lorbeeren — unter eng-


